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Wien, im Dezember 2023
An den BV, Kontrolle und alle Vereinsleitungen

Werte Sportkollegen und Kolleginnen!
Wir möchten bzgl Kader und dessen Bedingungen informieren.
In den Dokumenten im Anhang sind die Bedingungen weitgehend klargestellt.

Die Evaluierung erfolgt jährlich, wenn erforderlich auch zwischenzeitlich. (Siehe Anhang aktuelle Bewertung)
Die Bundestrainer und Sportdirektor beobachten ständig die Leistungen. Die Kadernorm ist wie im Anhang (Kadernormen) kategorieweise und auch dem Alter entsprechend dargestellt, jährlich zu erbringen. 

Sollte diese Leistung ein Jahr nicht erbracht werden, was aber keineswegs den automatische Abmeldung aus den ADAMS bedeutet. Die Wiederaufnahme und Wirkung der Kaderbonifitien können bei Erbringung der erforderlichen Leistung jederzeit wieder erlangt werden.
Die Leistungen des ÖGV für das Kader betrifft prioritär die Übernahme der Kosten für die Trainingslageraufenthalte im In- und Ausland. Auch Massage, physiotherapeutische Maßnahmen und Arztkosten können anfallen.

Die Komplettausstattung mit den Textilien (Nationaldress, etc.) erfolgt erst kurz vor Nominierung zu int. Wettkämpfen, wobei alle Kosten (Aufenthalts – und Reisekosten) verbandsseits getragen werden.
Für internationale Entsendungen zu EM und WM aller Altersklassen gibt es Entsendungsnormen die grundsätzlich spätestens drei Monate vor dem Wettkampftermin erreicht werden sollen. Der Vorstand bzw. die Bundestrainer und Sportdirektor behalten sich vor, sollten mit geringeren Leistungen als die Entsendungsnormen, Premiumplatzierungen
(Nachwuchs Rang 8, Senioren Rang 16) erreicht werden können, ist es möglich Athleten:innen auch mit noch nicht erreichten Entsendungsnormen zu nominieren.
Zur Frage des immer wieder kursierenden Themas B-Kader: 

Dazu gibt es keinen Beschluss, es gibt nur einen Kader. Es gibt dazu auch keine B-Kader-Aufnahmekriterien und Normen dazu. - Wir sind uns bewusst, dass Athleten:innen, welche ernsthaft Leistungssport betreiben Ziele haben und diesen erreichen wollen. Als Richtnorm wurden 330 Sinclairpunkte angedacht. Auch hier gilt, dass unsere technischen Funktionäre diese Leistungen im Visier haben.
Also, solche Athleten:innen, welche nur 10 bis 12 kg, besser ausgedrückt 3-4% unter der Kadernorm liegen, oder wie vor genannt, 330 Sinclair erreicht haben, können an Trainingslagern mit einer Kostenbeteiligung von 50% teilnehmen. Die Nominierung und Einschätzung dazu obliegt den Bundestrainern.
Wir wünschen für die Festtage und zum Jahreswechsel

Alles Gute!

Ihr ÖGV Serviceteam
Gerhard PEYA

Herbert Schandl



Patrick Dürnberger
Präsident

Finanz- und Ausbildungsreferent

Sportdirektor
Anlagen: 

Kadernormen, Entsendungsnormen, Kaderbestimmungen, Kaderantrag, Kaderbewertung, vorl. int. Entsendungsplan
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